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§ 76f UrhG Schutz der Hersteller von
Presseveröffentlichungen

 UrhG - Urheberrechtsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.01.2024

(1) Wer als Diensteanbieter auf seine Initiative sowie unter seiner redaktionellen Verantwortung und Aufsicht eine

Presseverö entlichung in analoger oder digitaler Form herstellt, hat das ausschließliche Recht, die

Presseveröffentlichung im Ganzen oder in Teilen im Rahmen eines Dienstes der Informationsgesellschaft (§ 1 Abs. 1 Z 2

Notifikationsgesetz 1999) für die Online-Nutzung zu vervielfältigen und der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen.

(2) Eine Presseverö entlichung im Sinn dieser Bestimmung ist eine Sammlung vorwiegend literarischer Werke

journalistischer Art, die aber auch sonstige Werke oder sonstige Schutzgegenstände enthalten kann und als

Einzelausgabe einer unter einem einheitlichen Titel periodisch erscheinenden oder regelmäßig aktualisierten

Verö entlichung, etwa von Zeitungen, Zeitschriften oder Magazinen von allgemeinem oder besonderem Interesse,

erscheint und dem Zweck dient, die Ö entlichkeit über Nachrichten oder andere Themen zu informieren. Periodika,

die für wissenschaftliche, künstlerische oder akademische Zwecke verlegt werden, etwa Wissenschaftsjournale oder

Literaturzeitschriften, sind keine Presseveröffentlichungen im Sinn dieser Bestimmung.

(3) Das Recht des Herstellers einer Presseverö entlichung erlischt zwei Jahre nach der Verö entlichung der

Presseveröffentlichung. Die Frist ist nach § 64 zu berechnen.

(4) Das Recht des Herstellers einer Presseverö entlichung kann nicht zum Nachteil eines Urhebers oder

Leistungsschutzberechtigten geltend gemacht werden, dessen Werk oder Schutzgegenstand in der

Presseverö entlichung enthalten ist. Es lässt das Recht des Urhebers oder Leistungsschutzberechtigten unberührt,

sein Werk oder seinen Schutzgegenstand unabhängig von der Presseverö entlichung zu verwerten, in der sie

enthalten sind. Ist ein Werk oder Schutzgegenstand auf der Grundlage einer Nutzungsbewilligung in eine

Presseverö entlichung aufgenommen, so kann das Recht des Herstellers einer Presseverö entlichung nicht zu dem

Zweck geltend gemacht werden, die Nutzung durch andere berechtigte Nutzer zu untersagen. Überdies kann dieses

Recht nicht zu dem Zweck geltend gemacht werden, die Nutzung von Werken oder sonstigen Schutzgegenständen,

deren Schutzdauer abgelaufen ist, zu untersagen.

(5) Die in Abs. 1 vorgesehenen Rechte gelten nicht für die private oder nicht-kommerzielle Nutzung von

Presseverö entlichungen durch einzelne Nutzer. Der Schutz besteht darüber hinaus weder für das Setzen von

Hyperlinks noch für die Nutzung einzelner Wörter oder sehr kurzer Auszüge, auch wenn sie Bestandteil eines gesetzten

Hyperlinks sind. Im Übrigen gelten die für das Vervielfältigungsrecht und das Zurverfügungstellungsrecht geltenden

freien Werknutzungen sowie die §§ 8, 9 und 11 bis 13, § 14 Abs. 2, § 15 Abs. 1, § 18a, § 18b, § 18c, § 23 Abs. 2 und 4,

§§ 24, 26, 27 Abs. 1, 3, 4 und 5, § 31 Abs. 1, § 57 Abs. 3a Z 3a und 4, § 74 Abs. 2 bis 5 entsprechend.

(6) Der Urheber ist an einer Vergütung angemessen zu beteiligen.
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